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01 06.01.2021 Bekanntmachungsanordnung des Burgermeisters vom 01 - 03
06.01.2021 zur 70. Anderung des Flachennutzungsplanes der
Gemeinde Hopsten (FlachenrOcknahme im Bereich des Gewer-
begebietes Heiliges Feld West I)

Einleitung des Verfahrens gem. § 1 Abs. 3 und 8 Baugesetzbuch
(BauGB in der zurzeit geltenden Fassung) I. V. m. § 2 Abs. 1
BauGB sowie frazeitige Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3
Abs. 1 BauGB

02 06.01.2021 Bekanntmachungsanordnung des BOrgermeisters vom 04 - 06
06.01.2021 zur 71. Anderung des Flachennutzungsplanes der
Gemeinde Hopsten (Bereich Bebauungsplan Nr. 91 „SchOtzen-
stra Be)

Einleitung des Verfahrens gem. § 1 Abs. 3 und 8 Baugesetzbuch
(BauGB in der zurzeit geltenden Fassung) I. V. m. § 2 Abs. 1
BauGB sowie frazeitige Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3
Abs. 1 BauGB

03 06.01.2021 Bekanntmachungsanordnung des BOrgermeisters vom 07 - 09
06.01.2021 zum Bebauungsplan Nr. 91 „SchOtzenstrafge" der
Gemeinde Hopsten

Aufstellungsbeschluss gem. § 1 Abs. 3 und 8 Baugesetzbuch
(BauGB in der zurzeit geltenden Fassung) I. V. m. § 2 Abs. 1
BauGB sowie frazeitige Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3
Abs. 1 BauGB

04 04.01.2021 Bekanntmachung Ober die GOItigkeit der Wahl des Burgermeisters 10
der Gemeinde Hopsten vom 13.09.2020

05 04.01.2021 Bekanntmachung Ober die Gultigkeit der Wahl der Vertretung 11
der Gemeinde Hopsten vom 13.09.2020



Bekanntmachunq zur Bauleitplanung

Bekarmtmachungsanordnung des Biirgermeisters vom 06.01.2021 zur
70. Anderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde Hopsten
(Flachenrlicknahme im Bereich des Gewerbegebietes Heiliges Feld West I)

Ein leitung des Verfahrens gem. § 1 Abs. 3 und 8 Baugesetzbuch (BauGB in der
zu r  Zei t  g el t en g en  Fas s u n g ) I.  V .  m .  § 2 Ab s .  1 Bau GB s ow i e f r i i h zei t i g e
Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB

Der Rat der Gemeinde Hopsten hat in seiner Sitzung am 17.12.2020 die Einleitung des
Verfahrens zur 70. Anderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde Hopsten gem. § 1 Abs.
3 und 8 BauGB i. V. m. § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen. Gleichzeitig hat der Rat beschlossen,
die Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB friihzeitig an dieser Panung zu beteiligen.

lnhalt der 70. Anderung des Flachennutzungsplanes ist die Umwandlung einer 1,6 ha groRen
„gewerblichen Bauflache" in „Flache fur die Landwirtschaft". Diese Flache befindet sich im
Bereich des „Gewerbegebietes Heiliges Feld West l" (sudlich der FeldkampstraRe und westlich
der StraRe Postdamm im Ortsteil Hopsten).

Hintergrund dieser Flachenumwandlung ist die Neuausweisung von Wohnbauflachen im Ortsteil
Schale. In diesem Zusammenhang wird der Bebauungsplan Nr. 91 „SchutzenstraRe" aufgestellt.
Parallel hierzu erfolgt die 71. Flachennutzungsplananderung der Gemeinde Hopsten. Da die
Bauflachenreserven im zurzeit gultigen Flachennutzungsplan den Siedlungflachenbedarf der
Gemeinde Hopsten insgesamt Obersteigen, wurde die raumordnerische Zustimmung durch die
Bezirksregierung Munster zur 71. Flachennutzungsplananderung (Darstellung von
Wohnbauflachen in der Ortschaft Schale) von der Flachenumwandlung im Zuge der
70. Flachennutzungsplananderung abhangig gemacht.

Der Anderungsbereich ist in dem nachstehenden Planausschnitt durch eine breite, gerissene
Linie gekennzeichnet.



Es wird bekanntgemacht, dass die Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB moglichst fruhzeitig
Ober die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planungen, sich wesentlich unterscheidende
Losungen, die fOr die Neugestaltung oder Entwicklung des Gebietes in Betracht kommen, und
die voraussichtlichen Auswirkungen der Planungen offentlich zu unterrichten ist.

Die Planunterlagen zur 70:. Anderung des Flachennutzungsplanes liegen im Rahmen der
fruhzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit

vom 11.01.2021 bis  12.02.2021

im Rathaus der Gemeinde Hopsten, Fachbereich Bauen und W ohnen, Zimmer 108, Bunte
StraRe 35, 48496 Hopsten, wahrend der fur den allgemeinen Publikumsverkehr maRgeblichen
Offnungszeiten offentlich aus. Aufgrund der COVID-19-Pandemie sind Besuche derzeit bis auf
unbestimmte Zeit im Rathaus nur nach telefonischer Vereinbarung mOglich. Zur Einsichtnahme
der Unterlagen vereinbaren Sie bitte telefonisch einen Termin mit dem Fachbereich Bauen und
Wohnen der Gemeinde Hopsten unter 05458/9325-60.

Weiterhin k5nnen die Unterlagen in diesem Zeitraum auf der lnternetseite vvww.hopsten.de
unter "Bauen und Wohnen"/Bauleitplanung/laufende Verfahren" eingesehen werden.

Wahrend der Auslegungsfrist konnen Anregungen und Hinweise schriftlich oder zur Niederschrift
bei der vorgenannten SteIle vorgebracht werden. Anregungen und Hinweise k6nnen auch auf
elektronischem Wege z. B. per De -Mail (postfach hopsten.de.de-mail.de),
E -Mail (info(ähopsten.de) oder Telefax (0 54 58/93 25 93) Obermittelt werden. Es wird darauf
hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Abwagung
unberucksichtigt bleiben konnen.

Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehenden Beschlusse werden hiermit gem. § 2 Abs. 3 und 4 BekanntmV0 vom
26.08.1999 in der zurzeit gultigen Fassung in Verbindung mit § 12 der Hauptsatzung der
Gemeinde Hopsten vom 11.11.1999 in der zurzeit gOltigen Fassung offentlich bekanntgemacht.

GemaR § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann
die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen Satzungen,
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flachennutzungsplane nach Ablauf eines Jahres seit
ihrer Verkundung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder em n vorgeschriebenes Anzeigeverfahren
wurde nicht durchgefOhrt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flachennutzungsplan ist
nicht ordnungsgemaR offentlich bekanntgemacht worden,

c) der BOrgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenOber der Gemeinde Hopsten vorher gerCigt
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den
Mange! ergibt.

48496 Hopsten, 06.01.2021 GEMEINDE HOPSTEN
Der Biirgermeister
gez. Kleine-Harmeyer
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PLANZEICHENERKLARUNG
gem. PlanzV 1990

1. Flachen far die Landvartschatt und Wald

Flac,hen fiir die Landwirtschaft

2. Sonstige Planzeichen

Grenze des raumhchen GeltungsberetchesE M I



Bekanntmachunq zur Bauleitplanunq

Bekapntmachungsanordnung des Burgermeisters vom 06.01.2021 zur
71. An d eru n g  d es  Flach en n u tzu n g sp lan es  d er  Gem ein d e Hop s ten  (Bereich
Bebauungsplan Nr. 91 „Schutzenstrafle)

Einleitung des Verfahrens gem. § 1 Abs. 3 und 8 Baugesetzbuch (BauGB in der
zu r  Zei t  g el t en g en  Fas s u n g ) i .  V .  m .  § 2 Ab s .  1 Bau GB s ow i e f r u h zei t i g e
Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB

Der Rat der Gemeinde Hopsten hat in seiner Sitzung am 17.12.2020 die Einleitung des
Verfahrens zur 71. Anderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde Hopsten gem. § 1 Abs.
3 und 8 BauGB i. V. m. § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen. Gleichzeitig hat der Rat beschlossen,
die Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB fruhzeitig an dieser Panung zu beteiligen.

Mit der 71. Anderung des Flachennutzungsplanes sollen die planungsrechtlichen
Voraussetzungen fur em n neues Wohnbaugebiet im Ortsteil Schale (Eckbereich sudlich
SchLitzenstraRe/westlich JahnstraRe — Bereich Bebauungsplan Nr. 91 „SchutzenstraRe") durch
Umwandlung der dart ausgewiesenen

„Flache fiir die Landwirtschaft" und „Flache fur Gemeinbedarf" mit der
Zweckbestimmung Kirchen und kirchl ichen Zwecken dienende Gebaude und

Einr ichtungen

in „Wohnbauflache"

geschaffen werden.

Der Anderungsbereich ist in dem nachstehenden Planausschnitt durch eine breite, gerissene
Linie gekennzeichnet.
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Es wird bekanntgemacht, dass die Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB moglichst fruhzeitig
Ober die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planungen, sich wesentlich unterscheidende
Losungen, die fur die Neugestaltung oder Entwicklung des Gebietes in Betracht kommen, und
die voraussichtlichen Auswirkungen der Planungen offentlich zu unterrichten ist.

Die Planunterlagen zur 71:. Anderung des Flachennutzungsplanes liegen im Rahmen der
fruhzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit

vom 11.0t2021 bis 12.02.2021

im Rathaus der Gemeinde Hopsten, Fachbereich Bauen und Wohnen, Zimmer 108, Bunte
Strage 35, 48496 Hopsten, wahrend der fur den allgemeinen Publikumsverkehr maRgeblichen
Offnungszeiten offentlich aus. Aufgrund der COVID-19-Pandemie sind Besuche derzeit bis auf
unbestimmte Zeit im Rathaus nur nach telefonischer Vereinbarung moglich. Zur Einsichtnahme
der Unterlagen vereinbaren Sie bitte telefonisch einen Termin mit dem Fachbereich Bauen und
Wohnen der Gemeinde Hopsten unter 05458/9325-60.

Weiterhin k6nnen die Unterlagen in diesem Zeitraum auf der Internetseite www.hopsten.de
unter "Bauen und Wohnen"/Bauleitplanung/laufende Verfahren" eingesehen werden.

Wahrend der Auslegungsfrist konnen Anregungen und Hinweise schriftlich oder zur Niederschrift
bei der vorgenannten SteIle vorgebracht werden. Anregungen und Hinweise k6nnen auch auf
elektronischem Wege z. B. per De -Mail (postfach hopsten.de.de-mail.de),
E -Mail (info(hopsten.de) oder Telefax (0 54 58/93 25 93) Obermittelt werden. Es wird darauf
hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Abwagung
unberucksichtigt bleiben konnen.

Bekanntmachungsanordnunq:
Die vorstehenden BeschlOsse werden hiermit gem. § 2 Abs. 3 und 4 BekanntmV0 vom
26.08.1999 in der zurzeit gultigen Fassung in Verbindung mit § 12 der Hauptsatzung der
Gemeinde Hopsten vom 11.11.1999 in der zurzeit gOltigen Fassung Offentlich bekanntgemacht.

GemaR § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann
die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen Satzungen,
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flachennutzungsplane nach Ablauf eines Jahres seit
ihrer Verkundung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder em n vorgeschriebenes Anzeigeverfahren
wurde nicht durchgefOhrt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flachennutzungsplan 1st
nicht ordnungsgemaR offentlich bekanntgemacht worden,

c) der Burgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenuber der Gemeinde Hopsten vorher gerLigt
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet warden, die den
Mangel ergibt.

48496 Hopsten, 06.01.2021 GEM EINDE HOPSTEN
Der Burgermeister
gez. Kleine-Harmeyer



Bekanntmachung zur Bauleitplanung

Bekanntmachungsanordnung des Burgermeisters vom 06.01.2021 zum
Bebauungsplan Nr. 91 „Schutzenstraile" der Gemeinde Hopsten

Aufs tel lungsbesch luss  gem . § 1 Abs . 3 und  8 Baugesetzbuch  (BauGB in  der
zurzpit geltenden Fassung) i. V. m. § 2 Abs. 1 BauGB sowie friihzeitige Beteiligung
der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB

Der Rat der Gemeinde Hopsten hat in seiner Sitzung am 17.12.2020 die Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 91 „SchOtzenstraRe" der Gemeinde Hopsten gem. § 1 Abs. 3 und 8
BauGB I. V. m. § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen. Gleichzeitig hat der Rat beschlossen, die
Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB frijhzeitig an dieser Panung zu beteiligen.

Mit der vorstehenden Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen
Voraussetzungen fur em n neues Wohnbaugebiet im Ortsteil Schale (sOdlich
SchutzenstraRe/westlich JahnstraRe) geschaffen werden.

Der Anderungsbereich ist in dem nachstehenden Planausschnitt durch eine breite, gerissene
Linie gekennzeichnet.



Erganzende Erklarung zur Planzeichung:

I-11 = Zahl der Vollgeschosse

Das 2. Vollgeschoss ist nur im Dachraum zulassig.

a = abweichende Bauweise

(Wird das 2. Vollgeschoss nicht im
Dachgeschoss errichtet. so ist die
Gebaudelange zwingend wie folgt festgesetzt:

- Gebaudetiefe ist gleich Gebaudebreite.
Die maximale Gebaudetiefe/-breite betragt
14 m."

Ansonsten gelten die Bestimmungen Ober
die offene Bauweise nach § 22 Abs. 2 BauNVO.

Gemeinde Hopsten
OT Schale

Krets Stetnfurt

Bebauungsplan Nr. 91
"Schutzenstrafle"
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Es wird bekanntgemacht, dass die Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB moglichst frCihzeitig
Ober die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planungen, sich wesentlich unterscheidende
Losungen, die fOr die Neugestaltung oder Entwicklung des Gebietes in Betracht kommen, und
die voraussichtlichen Auswirkungen der Planungen offentlich zu unterrichten ist.

Der Bebauungsplanentwurf Nr. 91 „SchOtzenstraRe" sowie die Kurzerlauterung liegen im
Rahmen der fruhzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit

vom  11.01.2021 b i s 12.02.2021

im Rathaus der Gemeinde Hopsten, Fachbereich Bauen und Wohnen, Zimmer 108, Bunte
StraRe 35, 48496 Hopsten, wahrend der fur den allgemeinen Publikumsverkehr maRgeblichen
Offnungszeiten offentlich aus. Aufgrund der COVID-19-Pandemie sind Besuche derzeit bis auf
unbestimmte Zeit im Rathaus nur nach telefonischer Vereinbarung moglich. Zur Einsichtnahme
der Unterlagen vereinbaren Sie bitte telefonisch einen Termin mit dem Fachbereich Bauen und
Wohnen der Gemeinde Hopsten unter 05458/9325-60.

Weiterhin konnen die Unterlagen in diesem Zeitraum auf der Internetseite www.hopsten.de
unter "Bauen und Wohnen"/Bauleitplanung/laufende Verfahren" eingesehen werden.

Wahrend der Auslegungsfrist konnen Anregungen und Hinweise schriftlich oder zur Niederschrift
bei der vorgenannten SteIle vorgebracht werden. Anregungen und Hinweise !carmen auch auf
elektronischem Wege z. B. per De -Mail (postfach hopsten.de.de-mail.de),
E -Mail (info hopsten.de) oder Telefax (0 54 58/93 25 93) Obermittelt werden. Es wird darauf
hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Abwagung
unberucksichtigt bleiben konnen.

Bekanntmachungsanordnunq:
Die vorstehenden Beschlusse werden hiermit gem. § 2 Abs. 3 und 4 BekanntmV0 vom
26.08.1999 in der zurzeit gultigen Fassung in Verbindung mit § 12 der Hauptsatzung der
Gemeinde Hopsten vom 11.11.1999 in der zurzeit gultigen Fassung offentlich bekanntgemacht.

GemaR § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann
die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen Satzungen,
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flachennutzungsplane nach Ablauf eines Jahres seit
ihrer Verkundung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder em n vorgeschriebenes Anzeigeverfahren
wurde nicht durchgefOhrt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flachennutzungsplan 1st
nicht ordnungsgemaR offentlich bekanntgemacht worden,

c) der Burgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenOber der Gemeinde Hopsten vorher gerugt
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt.

48496 Hopsten, 06.01.2021 GEMEINDE HOPSTEN
Der Bi i rgermeister
gez. Kleine-Harmeyer
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Bekanntmachung Uber die Gult igkeit der Wahl des Burgermeisters der
Gemeinde Hopsten vom 13.09.2020

GemaR § 40 des Kommunalwahlgesetzes NRW  (KW ahlG) in Verbindung mit § 65
der Kommunalwahlordung NRW  (KW ah10) hat der Rat der Gemeinde Hopsten in
seiner Sitzung am 17.12.2020 die Wahl des BEirgermeisters der Gemeinde Hopsten
vom 13.09.2020 fur gultig erklart.

Der Beschluss des Rates wird hierm it  gemag § 65 KW ahl0 offent l ich bekannt
gemacht.

Gegen den Beschluss des Rates der Gemeinde Hopsten kann gemaR § 41 KW ahIG
binnen eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Munster,
Piusal lee 38, 48147 MOnster, erhoben werden. Die K lage steht  auch der
Aufsichtsbehorde zu.

Fin Vorverfahren nach dem 8. Abschnitt der Verwaltungsgerichtsordnung findet nicht
statt.

Hopsten, den 04,01.2021
Gemeinde Hopsten
Der Burgermeister
In Vertretung

gez. Raschke



Bekanntmachung Ober die GUItigkeit der Wahl der Vertretung
der Gemeinde Hopsten vom 13.09.2020

GemaR § 40 des Kommunalwahlgesetzes NRW (KWahlG) in Verbindung mit § 65 der
Kommunalwahlordnung NRW (KWah10) hat der Rat der Gemeinde Hopsten in seiner Sitzung
am 17.12.2020 die Wahl der Vertretung der Gemeinde Hopsten vom 13.09.2020 fur gultig
erklart.

Der Beschluss des Rates wird hiermit gernail § 65 KWahl0 offentlich bekannt gemacht.

Gegen den Beschluss des Rates der Gemeinde Hopsten kann gembil § 41 KWahIG binnen
eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Munster, Piusallee 38, 48147
Munster, erhoben werden. Die Klage steht auch der Aufsichtsbehorde zu.

Ein Vorverfahren nach dem 8. Abschnitt der Verwaltungsgerichtsordnung findet nicht statt.

Hopsten, den 04.01.2021
Gemeinde Hopsten
Der BOrgermeister
In Vertretung

gez. Raschke


